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Modernisierung und Sanierung von Stätten der Jugendarbeit
Das Land Schleswig-Holstein gewährt Zuwendungen für den Erwerb, den Neubau sowie 
die Modernisierung und Sanierung von Stätten der Jugendarbeit freier und kommunaler 
Träger. 

• Antrag vor Beginn des Bauvorhabens beim 
MSJFSIG unter Verwendung des 
Antragformulars einreichen

• Bei Maßnahmen von Trägern der freien 
Jugendhilfe ist der Antrag über das 
zuständige Jugendamt, das eine 
Stellungnahme zum geplanten Vorhaben 
abgibt, beim Ministerium einzureichen.

• Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, 
Senioren, Integration und Gleichstellung 
(MSJFSIG)

• Telefon: 0431 988-7499

https://mails.ib-sh.de/-link2/22004/2189/3/11/1895/ms4gF60z/UGbaWzhBMe/0
https://www.schleswig-holstein.de/DE/fachinhalte/K/kinderJugendhilfe/Jugendarbeitsozialarbeit_OffeneKinderJugendarbeit.html

